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Steuerliche Abzugsfähigkeit von Aufwendungen der 

Diensthundeführer als Werbungskosten 
 

 
Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für im Privathaushalt von 
Kollegen lebenden Diensthunden als Werbungskosten ist aktuell strittig. 
 
Hierzu gibt es derzeit zwei unterschiedliche Urteile von Finanzgerichten:  
  
Während das Finanzgericht München mit Urteil vom 07.03.2006 - Az.: 6 K 
4483/03 - entschieden hat, dass die Aufwendungen, die von einem 
Diensthundeführer für den ihm anvertrauten Diensthund gemacht worden 
sind, im Hinblick auf § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG grundsätzlich nicht als 
Werbungskosten steuerlich abzugsfähig sind, hat dies das Finanzgericht 
Niedersachsen in einer Entscheidung vom 29.07.2009 bejaht (Az.: 14 K 
20/08). 
Das Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen ist allerdings noch nicht 
rechtskräftig, die Finanzverwaltung hat beim Bundesfinanzhof (BFH) Revision 
eingelegt (Az.: VI R 45/09). 
 
Darum für alle Diensthundeführer der Praxistipp: In jedem Fall die 
Aufwendungen als Werbungskosten geltend machen. Sollte das Finanzamt 
die Kosten nicht anerkennen, bitte das beiliegende Muster für einen 
entsprechenden Einspruch benutzen. Da die Angelegenheit bereits dem 
Bundesfinanzhof zur grundsätzlichen Entscheidung vorgelegt wird, ist ein 
darüber hinaus gehender Rechtschutzantrag nicht nötig und nicht sinnvoll. 
Über den Ausgang des Verfahrens wird berichtet. 
 

 
DPolG helfen - schützen - handeln  
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Absender  Ort, Datum 

 

 

 

 

An das 

Finanzamt ……………….. 

 

 

 

 

Einspruch 

Einkommenssteuerbescheid vom ………………………. 

Steuernummer: ………………………………… 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen den Einkommensteuerbescheid vom ………………. lege ich hiermit unter Hinweis auf das 
Revisionsverfahren beim Bundesfinanzhof (Az.: VI R 45/09) wegen der Nichtanerkennung der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für den in meinem Privathaushalt lebenden 
Diensthund als Werbungskosten Einspruch ein. 

 

Gleichzeitig erkläre ich mein Einverständnis zum Ruhen des Einspruchsverfahrens bis zum 
Abschluss des vorgenannten Revisionsverfahrens. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Unterschrift 

 
 
 


